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Ambulante Vorsorge im Kurort gem. § 23 Abs. 2 SGB V

Die ambulante Vorsorgeleistung in anerkannten Kurorten (§ 23 Abs. 2 SGB V) ist eine 

interdisziplinäre medizinische Leistung mit primär- oder sekundärpräventiver 

Zielsetzung. 

…ist angezeigt, wenn ambulante Leistungen am Wohnort nicht ausreichen oder ohne 

Erfolg durchgeführt worden sind oder wegen besonderer beruflicher oder familiärer 

Umstände nicht durchgeführt werden können.
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Voraussetzungen für Vorsorge im Kurort gem. § 23 Abs. 2 SGB V
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Behandlungselemente unter kurärztlicher Verantwortung

Unter kurärztlicher Verantwortung kommen folgende Behandlungselemente zur 

Anwendung:

➢ Ärztliche Hilfe, Beratung, Motivierung und ggf. Behandlung einschließlich 

Versorgung mit Arznei- und Verbandmitteln 

➢ ortsgebundene und kurortspezifische Heilmittel und Therapieverfahren 

(ortsgebundene Heilmittel, Balneo- und Hydrotherapie in den verschiedenen 

Formen, Klimatherapie), weitere Verfahren der physikalischen Therapie 

➢ Bewegungstherapie (Krankengymnastik, Übungsbehandlung), allgemeine und 

individuelle gesundheitsfördernde Maßnahmen am Kurort, Gesundheitsbildung 

und -training in Seminaren und Übungsgruppen zur Förderung der Selbsthilfe 

➢ Entspannungstraining, Diät und gesunde Ernährung 
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Stationäre Vorsorge im Kurort gem. § 23 Abs. 4 SGB V

Die stationäre Vorsorge nach § 23 Abs. 4 und § 24 SGB V ist eine interdisziplinäre 

medizinische Leistung, die von einem Team unter Leitung und Verantwortung einer 

Ärztin oder eines Arztes nach einem individuellen Therapieplan auf der Grundlage 

eines Vorsorgekonzepts erbracht wird. 

… wird in Vorsorgeeinrichtungen mit einem Versorgungsvertrag nach § 111 SGB V, 

Leistungen nach § 24 SGB V in Vorsorgeeinrichtungen mit einem Versorgungsvertrag 

nach § 111a SGB V durchgeführt. Sofern eine stationäre Durchführung der Leistung 

(sozial-) medizinisch erforderlich ist, kann die Krankenkasse für pflegende 

Angehörige Leistungen nach § 23 Abs. 4 SGB V auch in Einrichtungen mit einem 

Versorgungsvertrag nach § 111a SGB V erbringen. 
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Steigende Ausgabenentwicklung der GKV im Heil- und Hilfsmittelbereich
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NRW im Ländervergleich 
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Veränderung der Ausgaben zum Vorjahr
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Anteile am Gesamtbudget
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2. Rehabilitation gem. § 111 SGB V und § 111c SGB V
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Rehabilitation gem. § 111 SGB V und § 111c SGB

Ist die ärztliche Behandlung einschließlich Verordnung von Arznei-, Heil- und 

Hilfsmitteln zur Beseitigung oder Verminderung der Schädigungen und 

alltagsrelevanten Beeinträchtigungen der Aktivitäten oder der Teilhabe nicht 

ausreichend, ist zu prüfen, ob eine Leistung zur medizinischen Rehabilitation 

erforderlich ist. 
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Vorrausetzungen zur Rehabilitation gem. § 111 SGB V und § 111c SGB
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Heilbäder – und Kurortspezifische Betrachtung

• 46  Reha-Kliniken

• 8.854 Betten

• 17  Indikationen
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Aufgestellte Betten je Indikation und ihr Anteil
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Erbrachte Leistungen im Vergleich
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Entwicklung der Fallzahlen
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2022 2023 2024

stationär - + 8,28 % +  1,63 % 
(Hochrechnung)

ambulant - - +   7,17 % 
(Hochrechnung)

Eltern/Kind - - + 18,52 % 
(Hochrechnung)

Quelle: Mitgliedskasse



Ausblick

➢ Rehabilitation und Gesundheitspolitik :

▪ Die Rehabilitation stellt seit jeher einen wichtigen Schwerpunkt der Gesundheitspolitik dar. Erklärtes Ziel ist, die 

Vorsorge und Rehabilitation und das Fortbestehen der qualitativ hochwertigen Versorgung in diesem elementar 

wichtigen Bereich zu stärken.

➢ Die Weiterentwicklung der Rehabilitation ist vor dem Hintergrund der bekannten Entwicklungen – Zunahme 

chronischer Krankheiten, demographische Entwicklung mit steigender Zahl älterer Menschen – eine immer wichtigere 

Herausforderung.

➢ Zusätzlich ist die Aufrechterhaltung der Strukturen vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels herausfordernd.

➢ Das Wunsch– und  Wahlrecht der Kund:innen (§ 8 SGB IX) muss im Einklang mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot (§ 12 

SGB V) erfolgen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Benedikt Werry

Referent Stationäre Versorgung

Landesvertretung Nordrhein-Westfalen

Tel.: 0231 / 9 17 71- 39, Fax: 0231 / 9 17 71- 30, benedikt.werry@vdek.com


